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Die schriftl.parl. Anfrage Nr. 1481/J-NR/88, betreffend 
Planstelleneinsparung und Raumbedarf, die die Abg. Dr. Krünes 
und Genossen am 14. Jänner 1988 an mich richteten, beehre ich 
mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) und 2) 
Das zit. Arbeitsübereinkommen zwischen den Regierungsparteien 
und die Regierungserklärung enthalten nicht nur die Absicht 
zur planstelleneinsparung , sondern speziell für den ho. Res­
sortbereich ausdrücklich den Grundsatz einer zukunftsorien­
tierten Wissenschafts- und Forschungspolitik, 4en Grundsatz 
des offenen Zuganges zu den Universitäten und Hochschulen 
sowie das Bekenntnis zur Verbesserung der Situation der 
Bundesmuseen. 

Diese ressortspezifischen Grundsätze müssen dem allgemeinen 
Prin~ip der Planstelleneinsparung vorgehen. Daher ist im Be­
reich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 
nicht mit einer generellen Einsparung von Planstellen und 
Personalkosten zu rechnen. Wohl aber werden die Bemühungen um 
einen möglichst optimalen und effizienten Personaleinsatz 
verstärkt. Es wird also nicht generell zu Planstelleneinspa­
rungen kommen, sondern zu bedarfsgerechten umsc~ichtungen. 

1446/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Darüber hinaus wird das Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung für im Umschichtungsweg nicht bedeckbaren un­
bedingten Personalbedarf auch Anträge auf Schaffung zusätz­
licher personeller Kapazität insbesondere an den Universi­
täteng Hochschulen und Bundesmuseen stellen müssen. 

ad 3) und 4) 
Aus Einsparungen im Planstellenbereich läßt sich nicht 
unbedingt eine Verringerung des Raumbedarfs ableiten. In 
vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung besteht so große 
Raumnot b daß durch Einsparungen im Planstellenbereich der 
Raumbedarf kaum verringert werden kann. Darüber hinaus führen 
Personalreduktionen innerhalb von Organisationseinheiten 
(z.B. Schreibstellen p Amtsdruckereieng EDV-Anlagen u.ä.) 
schon deshalb nicht zu einer verringerung des Raumbedarfs u 

weil dem einzelnen Bediensteten kein eigener Raum g sondern 
nur ein Arbeitsplatz zur verfügung steht. Der Raumbedarf wird 
auch von der Einführung neuer Bürotechnologien, wie etwa ver­
netzte Textverarbeitungssysteme und EDV-Verbundlösungen g be­
stimmt. 

AuS den angeführten Gründen kann ich derzeit keine Aussage 
darüber treffeng ob und in welchem umfang sich der Raumbedarf 
künftig verringern wird. 

Der Bundesministerg 

~.(~ 
I 
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